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Erdwärmeanlagen im Wasserschutzgebiet

Bönen, den 09.08.2023
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Maßstab

In den Wasserschutzzonen I und II sind Geothermieanlagen verboten. In den Wasserschutzzonen III/
IIIA/ IIIB sind Geothermieanlagen grundsätzlich genehmigungsfähig, wenn ausschließlich Wasser als 
Wärmeträgermedium genutzt wird. Besonderheiten aufgrund der geologischen Schichten im Bereich 
der Wasserschutzgebiete:

Karbonbereich - Geothermienanlagen mit einem Wärmeträger auf Basis von Propylenglykol 
sind genehmigungsfähig. Das Produkt muss in der LAWA-Posi vliste geführt sein.
Lockergesteinsbereich - Geothermieanlagen mit einem ausgewählten Wärmeträger auf Basis von
Propylenglykol sind genehmigungfähig. Anlagen mit einer Wärmepumpen-Gesamtheizleistung
> 30 kW sind zunächst nicht genehmigungsfähig. 

Erläuterungen zur Karte

Grundsätzlich ist im Vorfeld eine Abs mmung mit der Unteren Wasserbehörde erforderlich.


